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Die Ephoren haben alljährlich alsbald nach Ablauf des Schuljahres über
den Stand des Religionsunterrichts in den von ihnen nach dieser Richtung
revidierten Volksschulen Bericht an die obere Kirchenbehörde zu erstatten.

Gera, den 15. Juni 1911.

Fürstlich Reuß-Pl. Ministerium,
Abteilung für Kirchen= und Schulsachen.

K. Graesel.


